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Gartenfreunde Geislingen an der Steige e.V. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kündigung 
 
 
Hiermit kündige/n ich/wir 
 
 
 
        Den Unterpachtvertrag fristgerecht zum 30.11. des laufenden Jahres * 
          
 
       Die Mitgliedschaft fristgerecht zum 31.12. des laufenden Jahres ** 
 
 

*  Der Unterpachtvertrag muss spätestens bis zum 3. Werktag im August des laufenden Jahres 

gekündigt werden. 

 

 ** Die Mitgliedschaft muss spätestens bis zum 01.Oktober des laufenden Jahres gekündigt werden. 

 
 
Mitglied / Pächter:   
 
 
Weiteres Mitglied: 
(Familienmitglied)  
 
Gartenanlage:       Parzellen-Nr.  
 
 
Grund der Kündigung: 
(Angabe freiwillig) 

 

 
 
Kontakt: 
Telefon / Email 

 
Mit dieser Kündigung beauftrage ich den Vorstand, die Wertermittlung gemäß der 
Festlegung im Unterpachtvertrag und des Landesverbandes der Gartenfreunde Baden 
Württemberg e.V. einzuleiten. Die Aufwendung der Wertermittlung durch die 
Gartenfreunde Geislingen beträgt 80,00 €  

Gartenfreunde Geislingen e.V., 73312 Geislingen/Steige 
 

1. Vorsitzender 
Karsten Kuschela 
Marienstraße 8 
 
73312 Geislingen an der Steige                             

 
Bitte senden Sie die Kündigung per  

Post oder Email an uns zurück 

 
Email: info@gartenfreunde-geislingen.de 
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Gartenfreunde Geislingen an der Steige e.V. 
 

 

 
Endet ein Pachtverhältnis, so wird die Nachfolge in jedem Fall vom Verpächter 
bestimmt. 
Baulichkeiten und Bepflanzungen dürfen nur an den vom Verein benannten 
Nachfolgepächter verkauft werden. 
 
 Eine Gartenübernahme wünscht Herr/Frau 
 
         

Vorname: 
 
Nachname: 
 
Straße / Haus-Nr. 
 
Wohnort: 
 
Telefon:  
 
Email:  
 
 

Ich kann keinen Nachfolger für die Gartenübernahme benennen. Mir ist bekannt, 
dass die Parzelle bei Gartenaufgabe in einem ordnungsgemäßen Zustand 
entsprechend der Gartenordnung bzw. den Vorgaben im Unterpachtvertrag 
gebracht werden muss bzw. zu räumen ist. Des Weiteren ist der Pächter 
verpflichtet, für den Garten bis zu einer Neuverpachtung sämtliche Kosten zu 
tragen, die dem Verpächter für die Parzelle entstehen (u.a. Pacht an 
Grundstückseigentümer, Verwaltungsaufwand, FED Versicherung, 
Wasserversorgung, Reparaturen). 

 
Ist zum Zeitpunkt der Gartenaufgabe kein neuer Pächter bekannt: 

 

Räume/n ich/wir die nicht in der Wertermittlung berücksichtigte 
Parzellenausstattungen vollständig bis zum: 

  

(Bei Fristgerechter Kündigung spätestens bis zum 30.11. des laufenden Jahres)  
 

 

Ort, Datum: 
 

 

Unterschrift Mitglied / Pächter: 
 

 

Unterschrift weiteres Mitglied: 
 

 
 
 
(Wird vom Verein ausgefüllt) 
 

Kündigung erhalten am: 
 
 
Unterschrift Vereinsvertreter:  

 

 

 


